
Bonn, 10.02.2023

Bericht 
des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr 

zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleitungen  
der Länder (GKVS) am 1./2. März 2023 in Gelsenkirchen 

und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK) am 22./23. März 2023 in Aachen 

TOP 4.1 Reform Auftragsverwaltung Bundesfernstraßen

Der AK Straßenbaupolitik der Länder hat dem Bundesministerium für Digitales und
Verkehr (BMDV) am 26.01.2023 das Konzeptpapier zur Einrichtung eines strategischen
Begleitgremiums des Bundes und der Länder bei der Autobahn GmbH des Bundes
vorgelegt. Eine Erörterung des Konzeptpapiers fand bis zum Berichtszeitpunkt nicht statt.

Die Zusammenarbeit und der fachliche Austausch zwischen dem BMDV, der Autobahn
GmbH des Bundes, dem Fernstraßenbundesamt (FBA) sowie den Ländern erfolgt
weiterhin regelmäßig in den etablierten Gesprächsformaten. Das BMDV ist der
Auffassung, dass die im Konzeptpapier des AK Straßenbaupolitik für das Begleitgremium
vorgesehenen übergeordneten, finanziellen und fachlich-technischen Themen in den
bestehenden Gesprächsformaten bereits behandelt werden oder zukünftig dort
behandelt werden können. Die Verantwortung für die Bundesautobahnen liegt seit dem
01.01.2021 zudem allein beim Bund. Ziel der Reform ist unter anderem, die
Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern vollständig zu entflechten. Daher ist es
nach Auffassung des BMDV nicht angezeigt, dass ein Begleitgremium bei der Autobahn
GmbH des Bundes von einem Vertreter/in der Länder geleitet wird. Diese und weitere
Punkte müssten im Rahmen der vom AK Straßenbaupolitik angekündigten Erörterung
des Konzeptes mit dem BMDV vertieft besprochen werden.

Der Auftrag des bisherigen „IVS-Beirats“ war nach Inkrafttreten der IVS-Richtlinie in 2010
die Entwicklung und Begleitung sowie Überprüfung und Überarbeitung des IVS-
Maßnahmenplans bis 2020. Der Auftrag war in seiner ursprünglichen Form nicht mehr
gegeben, was eine Auflösung des IVS-Beirates (Wegfall des Mandats) erfordert hatte.
Daher sollte ein neuer „ITS-Beirat Digitalisierung der Mobilität“ eingerichtet werden, um
praxis- und anwenderorientierte Stellungnahmen zu Fragestellungen der
verantwortlichen Bundesministerien, der VMK und auf eigene Initiative zu erarbeiten, die
sich auf die operative Planung, Umsetzung, Betrieb, F&E-Projektideen/ Aktivitäten und
die Strategie der bodengebundenen Mobilität in allen Ausprägungen in Deutschland
beziehen.
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Der neue „ITS Beirat zur Digitalisierung der Mobilität“ hat am 20.10.2022 erstmals  
getagt. Eingeladen wurden neben den Vertreter/innen aus der Bundesverwaltung ins- 
besondere ITS-Ansprechpersonen  aller  Länder,  entsprechende  Vertreter/innen  
der Gemeinden  und  Landkreise  sowie  Vertretern  aus  verschiedensten  Bereichen  
der Industrie und der Verbände. In der ersten Sitzung wurde sich über die Arbeitsweise 
des Beirates verständigt, die  Strukturierung  mit  Fachbeiräten  bzw.  Arbeitsgruppen   
erörtert und erste, zu klärende Fragestellungen andiskutiert. Infolge der Diskussion  
wurden drei temporäre  Arbeitsgruppen  für  die  Themenbereiche  „Umsetzung  der  
Delegierten Verordnung  EU  2022/670  (Bereitstellung  EU-weiter  Echtzeit-Ver- 
kehrs-informationsdienste)“,  „Mobility  as  a  Service“  und  „Intelligente  Infrastruktur/  
Verkehrsleitsysteme“ eingesetzt.  Erste  Aufgabe  jeder  Arbeitsgruppe  ist  es,  den   
Arbeitsauftrag  und  das Vorgehen zur Bearbeitung zu konkretisieren. 


